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Satzung der 

Forschungsplattform „Ländliche Räume“ Berlin-Brandenburg

(FP B-BB)

I. Gründungsmitglieder der Forschungsplattform „Ländliche Räume“ Berlin Brandenburg sind:
	ATB
	Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.

	BBA
	Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

	BTU Cottbus
	Brandenburgische Technische Universität Cottbus

	DIFE
	Deutsches Institut für Ernährungsforschung Bergholz-Rehbrücke

	FHE
	Fachhochschule Eberswalde

	HUB
	Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät

	IASP
	Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu Berlin

	IGB Berlin
	Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin

	IGZ
	Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V.

	TU Berlin
	Technische Universität Berlin 

	ZALF
	Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Müncheberg e.V.


II. Der Beitritt weiterer Einrichtung der Forschung und Lehre in den Bereichen ländliche Entwicklung, Landnutzung, Landwirtschaft, Gartenbau, Ernährung und Gesundheit wird angestrebt. Über den Beitritt entscheidet die Mitgliederversammlung (siehe VII) mit einfacher Mehrheit.

III. Die Ziele der Forschungsplattform sind:


· Die Sicherung des Forschungsstandortes Berlin-Brandenburg in den Bereichen ländliche Entwicklung, Landnutzung, Landwirtschaft, Gartenbau, Ernährung und Gesundheit

· Die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Einrichtungen

· Das Erzielen von Synergieeffekten durch vertiefte Kooperation und gemeinsame Nutzung von Ressourcen

· Eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit für die Belange problemlösungsorientierter Forschung

· Der Ausbau des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Praxis, einschließlich der Politikberatung

· Eine verstärkte Kooperation in der Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung

IV. Zur sachlichen Vorbereitung von Einzelproblemen können ad hoc – Ausschüsse oder längerfristige Kommissionen gebildet werden.

V. Zur Finanzierung der Aktivitäten können Beiträge erhoben werden. Über die Beitragshöhe und die jeweiligen Anteile beschließen die Mitglieder im Konsens.

VI. Den Vorsitz der Forschungsplattform übernimmt für jeweils ein Kalenderjahr eine Einrichtung. Die für den Vorsitz infrage kommenden Einrichtungen wechseln sich in alphabetischer Reihenfolge ab. Abweichungen davon sind möglich. Stellvertreter ist jeweils die im Vorsitz nachfolgende Einrichtung.

VII. Der/die Vorsitzende lädt mindestens zweimal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung der Forschungsplattform am Ort seiner Einrichtung ein. Die Einladung ist mit der Tagesordnung und den gegebenenfalls erforderlichen Unterlagen den Mitgliedern mindestens 4 Wochen vor dem vorgesehenen Termin zuzustellen.

VIII. Zu den ordentlichen Sitzungen entsendet jede Einrichtung einen stimmberechtigten Vertreter. Darüber hinaus können weitere Vertreter/innen und Vertreter an den Sitzungen teilnehmen.

IX. Die Forschungsplattform ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse erhalten den Charakter von Empfehlungen, wenn mindestens ¾ der anwesenden Stimmberechtigten dafür gestimmt haben. 

	Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung Müncheberg e.V.
	Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät

	Leibnitz- Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V.
	Technische Universität Berlin 

	Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau Großbeeren/Erfurt e.V.
	Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft

	Brandenburgische Technische Universität Cottbus
	Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei Berlin

	Fachhochschule Eberswalde
	Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der HU Berlin

	Deutsches Institut für Ernährungsforschung Bergholz-Rehbrücke
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